1. Informationen für SpenderInnen

Absetzbarkeit von Spenden inkl. Steuerreformgesetz 2009
Höchstgrenzen für die Spendenabsetzbarkeit:
Spenden von Unternehmen/ UnternehmerInnen (Betriebsvermögen):

	Spenden für

	Geldspenden
	Sachspenden

	Forschung, Erwachsenenbildung & wiss. Publikationen
	max. 10% des VJ-Gewinnes
	max. 10% des VJ-Gewinnes

	Nationalbibliothek, Museen, etc.

 
	max. 10% des VJ-Gewinnes
	max. 10% des VJ-Gewinnes

	Mildtätigkeit, Entwicklungs-, Katastrophenhilfe
	max. 10% des VJ-Gewinnes
	max. 10% des VJ-Gewinnes

	Einrichtungen zur Spendensammlung*
	max. 10% des VJ-Gewinnes
	nicht absetzbar!

	Hilfestellung in Katastrophenfällen
	keine Höchstgrenzen!
	keine Höchstgrenzen!


Spenden von Privatpersonen (Privatvermögen):

	Spenden für


	Geldspenden
	Sachspenden

	Forschung, Erwachsenenbildung & wiss. Publikationen
	max. 10% der VJ-Einkünfte
	max. 10% der VJ-Einkünfte

	Nationalbibliothek, Museen, etc.

 
	max. 10% der VJ-Einkünfte
	max. 10% der VJ-Einkünfte

	Mildtätigkeit, Entwicklungs-, Katastrophenhilfe
	max. 10% der VJ-Einkünfte
	nicht absetzbar!

	Einrichtungen zur Spendensammlung*
	max. 10% der VJ-Einkünfte
	nicht absetzbar!

	Hilfestellung in Katastrophenfällen
	nicht absetzbar!
	nicht absetzbar!


*Die Spendensammlung muss für begünstigte mildtätige Zwecke sowie Entwicklungs- und Katastrophenhilfe erfolgen. 
Wir informieren Sie gerne darüber für welche Einrichtungen Ihre Spenden steuerlich absetzbar sind. 
NEU:

UnternehmerInnen, die sowohl betrieblich als auch privat spenden, können nun mehr absetzen als bisher, insgesamt 30% der Vorjahres-Einkünfte: 
	Spenden für


	Pro Jahr

	Forschung, Erwachsenenbildung & wiss. Publikationen; Nationalbibliothek, Museen, etc.


	max. 10% der VJ-Gewinnes als Betriebsausgabe

	Mildtätigkeit, Entwicklungs-, Katastrophenhilfe

(auch Einrichtungen zur Spendensammlung)


	max. 10% der VJ-Gewinnes als Betriebsausgabe

	Mildtätigkeit, Entwicklungs-, Katastrophenhilfe

(auch Einrichtungen zur Spendensammlung)


	max. 10% der VJ-Einkünfte als Sonderausgabe


2. Informationen für begünstigte SpendenempfängerInnen
Prüfung von begünstigten SpendenempfängerInnen, die mildtätigen Zwecken, der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe dienen
Das Bestätigungsverfahren für die Prüfung wurde mit dem BMF vereinbart und befindet sich im Anhang des Erlasses. Es ist empfehlenswert die Prüfung gemeinsam mit der Prüfung nach dem Vereinsgesetz durchzuführen. 

Die wichtigsten Punkte der Prüfung nach dem Vereinsgesetz:

· Vorliegen der Gemeinnützigkeit / Mildtätigkeit gem. §§ 34 ff BAO

· Mangelnde Gewinnstreben

· Die tatsächliche Geschäftsführung muss der Rechtsgrundlage (Statuten) entsprechen

· Angabe der Verwendung der Spendemittel und Auflösungsbestimmungen in den Statuten

· Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

· Zweckmäßigkeitsprüfung

Die wichtigsten zusätzlichen Punkte der Prüfung für Einrichtungen mit mildtätigen Zwecken und Entwicklungs- und Katastrophenhilfe gem. § 4a Z 3 EStG:

· Rechtsform

· Vorliegen der Gemeinnützigkeit / Mildtätigkeit, mind. 75% 
· Nebentätigkeit, max. 10 % begünstigungsschädliche Zwecke
· Dauer der begünstigten Zwecke (mind. 3 Jahren)
· Verwaltungskosten der Spendenverwaltung dürfen max. 10% der Spendeneinnahmen betragen (wobei zu den Spenden u.a. auch Erbschaften und Legate zählen)
· Veröffentlichung, wem und wofür die Spenden zukommen

· In der Rechtsgrundlage (Statuten) muss verankert sein: 

· dass Mitgliedern oder Gesellschaftern oder diesen nahe stehenden Personen keinerlei Vermögensvorteile gewährt werden dürfen

· dass das verbleibende Vermögen bei Auflösung bzw. Wegfalls des begünstigten Zweckes nur für Zwecke im Sinne des § 4a Z 3 EStG verwendet werden darf
· dass Änderungen der Rechtsgrundlage und die Beendigung der Tätigkeiten unverzüglich dem Finanzamt 1/23 gemeldet werden
· es kommt zu Überlappungen mit der Spendegütesiegel-Prüfung!

Gerne helfen wir Ihnen bei der Antragstellung für die Aufnahme in die Liste der begünstigten SpendenempfängerInnen! Auch für Fragen betreffend das Spendegütesiegel stehen wir gerne zur Verfügung! 
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